
John Conolly brauchte vor 177 Jahren 6
Monate, um im Hanwell Asylum bei Lon-
don alle mechanischen Zwangsmaßnah-
men abzuschaffen – ohne den zwangs-
weisen Einsatz von Psychopharmaka.
Conolly setzte auf Kräftigung, Bewegung
und Beschäftigung; dagegen misstraute
er den Anhängern von medikamentösen
Behandlungen: „Alles, was die Kräfte des
Kranken herabsetzt, wirkt ungünstig auf
die Krankheit […] Bewegung im Freien
ist nicht hoch genug einzuschätzen; glei-
ches gilt von der Beschäftigung. Auch
scheint es im Allgemeinen, dass die Vor-
züge einer langen Reihe auserlesener
Pharmakopöe-Artikel mit dem größten
Zutrauen nur von solchenwiederholt her-
vorgehoben werden, die am wenigsten
Gelegenheit hatten, sie in großen Institu-
ten zu erproben“ [1].
Nun soll Zwangsmedikation in unseren
sehr viel moderneren und personell viel
besser ausgestatteten Kliniken unver-
zichtbar sein? Befürworter der Zwangs-
medikation argumentieren oft mit kör-
permedizinischen Beispielen. Dennoch
soll hier zunächst die Zwangsmedikation
mit Psychopharmka behandelt werden.
Denn sowohl die Verfassungsgerichtsent-
scheidungen von 2011 (2 BvR 882/09,
R&P 2011, 168 und 2 BvR 633/11, R&P
2012, 31) als auch die Bundesgerichtshof-
entscheidungen von 2012 (XII ZB 99/12
und XII ZB 130/12, R&P 2012, 206) ergin-
gen über Fälle von Zwangsbehandlung
mit Neuroleptika bei psychischen Störun-
gen.

Neuroleptika
Unverzichtbar wäre eine neuroleptische
Zwangsbehandlung, wenn sie bei der Be-
handlung von Psychosen lebensnotwen-
dig wäre. Den Autoren sind jedoch in 25
Jahren allgemein- und akutpsychiatri-
scher Tätigkeit mit Tausenden von Be-
handlungen keine solchen Fälle begegnet.
Bei katatonen Zuständen kommen weni-
ger gefährliche Behandlungen (z.B. mit
Lorazepam) infrage.
Unsere Klinik hat in den 5 Jahren seit den
Beschlüssen des Bundesverfassungsge-
richts keine neuroleptische Zwangsmedi-
kation mehr durchgeführt. Das gelang
mit mehr Geduld, mehr Bereitschaft zur
Begleitung durch die Psychose und mehr
Toleranz für Widersprüche und Kontro-
versen mit den Patienten, manchmal mit
den Angehörigen und in den Behand-
lungsteams. Dabei kam es nicht zur häufi-
geren Anwendung von anderen Zwangs-
maßnahmen, wie z.B. Fixierungen. Meis-
tens einigten wir uns allmählich, auf dem
Verhandlungsweg über eine niedrigdo-
sierte Behandlung, etwa den Beginn mit
einer Dosis von 50mg Amisulprid – erst
einmal für 3 Tage, um zu sehen, wie es
vertragen wird.
Wie ist es mit der Behandlung eines De-
lirs? Delire sind lebensgefährliche Erkran-
kungen. Wir kennen niemanden, der ein-
mal geäußert hätte, dass er an einem Delir
lieber sterben möchte, als sich behandeln
zu lassen. Praktisch hat sich die Frage
einer Zwangsbehandlung eines Patienten
im Delir in den letzten 5 Jahren für uns
nicht gestellt, zum einen weil Patienten
mit leichteren Delirverläufen ohne weite-
res mit neuroleptischer Behandlung ein-
verstanden waren, zum anderen weil
schwere lebensgefährliche Delire ohnehin
intensivmedizinisch und dann dem mut-
maßlichenWillen des Betroffenen folgend
behandelt werden.
Die Behandlung mit Neuroleptika greift in
seelische Vorgänge ein (Denken, Wollen,
Fühlen, Wahrnehmen, Bewegen und Han-
deln), hat erhebliche Nebenwirkungen,
verkürzt bei längerer Dauer wahrschein-

lich die Lebenserwartung und scheint
den Langzeitverlauf von Psychosen nicht
günstig zu beeinflussen [2, 3]. Sie sollte
also besonders sorgfältig abgewogenwer-
den und kommt nach unserer Auffassung
nur mit einvernehmlicher Entscheidung
infrage.

Benzodiazepine
Ein weiterer Einsatz von Neuroleptika be-
steht in der Behandlung von akuten Erre-
gungszuständen. Dafür gibt es jedoch mit
der parenteralen Gabe von Benzodiazepi-
nen eine wirksame und sichere Alterna-
tive.
Ob auf die zwangsweise Gabe von Ben-
zodiazepinen in akuten Erregungszustän-
den verzichtet werden kann? Wahr-
scheinlich schon, denn bei Patienten mit
substanzbedingten Erregungszuständen
wissen sich Psychiater Nacht für Nacht in
den Notaufnahmen ihrer Krankenhäuser
mehr oder weniger gut zu helfen: je un-
übersichtlicher die Intoxikation unseres
Patienten ist, desto vorsichtiger sind wir
mit der Gabe von Benzodiazepinen.
Dennoch halten wir die zwangsweise
Gabe von Benzodiazepinen für viel weni-
ger problematisch als die von Neurolepti-
ka, denn sie erfolgt, wenn überhaupt,
kurzfristig, ist weniger eingreifend und
weniger gefährlich. Wenn doch einmal
überdosiert wurde, so gibt es ein wirksa-
mes Antidot.

Körperliche Erkrankungen
Gerne wird bei der Diskussion der
Zwangsmedikation unter Psychiatern auf
die Behandlung von körperlichen Erkran-
kungen verwiesen. Nun liegt es uns aber
fern, unseren Kollegen der Inneren Medi-
zin oder der Intensivmedizin zu sagen, ob
sie auf Zwangsmedikation verzichten
können. Denn die medizinischen, rechtli-
chen und ethischen Fragen bei der Be-
handlung von lebensbedrohlichen Er-
krankungen betreffen alle Ärzte. Ob auf
eine Zwangsbehandlungmit Insulin, Anti-
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biotika oder Kortison verzichtet werden
kann, ist keine psychiatrische Frage.
Anders als das deutsche Betreuungsrecht
sieht die UN-Konvention über die Rechte
vonMenschenmit Behinderungen [4] kei-
ne Einschränkung der Einwilligungsfähig-
keit und keine stellvertretende Entschei-
dung durch eine dritte Person (z.B. einen
rechtlichen Betreuer) vor. Ob eine medizi-
nische Behandlung gegen den Willen
einer Person überhaupt noch stattfinden
kann, ist damit infrage gestellt. Denkbar
haltenwir, dass im Sinne des Allgemeinen
Kommentars zu Artikel 12 [5] eine Be-
handlung ohne den aktuellen Willen der
Person zustandekommen kann, wenn die
bestmögliche Interpretation des früher
bekundeten Willens und der Einstellun-
gen (preferences) der Person für eine Be-
handlung spricht.
Rasch sind gerichtliche genehmigte
Zwangsbehandlungen in der deutschen
Psychiatrie mit der Neufassung des §1906
BGB wieder aufgenommen werden, in
Bayern mit Häufigkeit von etwa 0,5% aller
Beandlungsfälle [6]. Unsere Erfahrung ist
jedoch, dass neuroleptische Zwangsbe-
handlung zu Drehtüreffekten führt, wäh-
rend ein Verzicht darauf die Möglichkeit
eröffnet, sich geduldig aufeinander einzu-
lassen, neue Kommunikationstechniken
zu lernen und über Verständnis, Optimis-
mus und Kreativität neue Wege in der Be-

handlung von schwer kranken Menschen
zu gehen [7].
Seit 20 Jahren treffen sich Psychiaterin-
nen, Psychologen, Sozialarbeiterinnen,
Krankenpfleger, Psychiatrieerfahrene und
Angehörige bei der Tagung „Die subjekti-
ve Seite der Schizophrenie“. Wer daran
teilnimmt spürt, wie groß das Interesse
an einer Weiterentwicklung der Behand-
lung ist. Dennoch fristen viele Ansätze (of-
fener Dialog, Soteria, Peer-Support, Unter-
stützung beim Absetzen von Neurolepti-
ka) ein Nischendasein, während die Main-
stream-Psychiatrie im Ernstfall auf
Zwangsmaßnahmen zurückgreift. Das
führt dann dazu, dass diejenigen sich
rechtfertigen müssen, die auf Zwang, Ein-
sperren und Zwangsbehandlung verzich-
ten. Es ist höchste Zeit, dass sich diese
Verhältnisse umkehren.
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Sie haben eine eigene Meinung zu diesem
Thema? Dann schreiben Sie uns an:
psychiat-praxis@thieme.de!
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